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Ohne Aussprache hat der Bundestag am Donnerstag, 26. Februar 2026, mehrere Vorlagen
zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen: Zeit: Montag, 4. Mai 2026, 12 Uhr
Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 800 Die Sitzung ist öffentlich und wird auf
www.bundestag.de übertragen.

Steuer: Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur „Änderung des Gesetzes zu dem
Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener
Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung“
(21/3944(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) vorgelegt. Die Vorlage wird im federführenden
Finanzausschuss beraten. Mit dem Gesetzentwurf kann die Liste der unter das BEPS-MLI fallende
Steuerabkommen um 62 weitere Steuerabkommen erweitert werden kann. BEPS steht für Base
Erosion and Profit Shifting, auf Deutsch etwa Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung, heißt es dazu
auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums. Dabei handele es sich um ein Projekt für ein
international abgestimmtes Vorgehen gegen schädlichen Steuerwettbewerb und gegen aggressive
Steuergestaltungen international tätiger Unternehmen. 

Fischereirecht: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Änderung flaggen-, schiffsregister-
und seefischereirechtlicher Vorschriften“ (21/3948(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) ist zur
federführenden Beratung an den Verkehrsausschuss überwiesen worden. Ziel der Vorlage ist es
demnach, durch eine Änderung des Flaggenrechtegesetzes und der Flaggenrechtsverordnung
Zuständigkeiten und Regelungen klarer zu fassen und den Normtext zu straffen. Ferner ist
vorgesehen, eine Regelung zu schaffen, damit das Schiffsregister für jedermann auf digitalem Wege
abrufbar wird. Im Seefischereigesetz soll eine Anpassung aufgrund der Änderung im
Flaggenrechtsgesetz erfolgen, die Fanglizenzen betrifft. Der Bundesrat hat in seiner 1061. Sitzung
am 30. Januar 2026 beschlossen, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.

Gewerbeordnung: Im Ausschuss für Wirtschaft und Energie wird der Gesetzentwurf der
Bundesregierung „zur Änderung der Gewerbeordnung und anderer Gesetze“ (21/3947(Dokument,
öffnet ein neues Fenster)) federführend beraten. Der Entwurf ist eine Reaktion der Bundesregierung
auf ein Mahnschreiben der Europäischen Kommission vom 3. Oktober 2024, das ein
Vertragsverletzungsverfahren wegen unzureichender Umsetzung der EU-
Versicherungsvertriebsrichtlinie (EU 2016 / 97) eingeleitet hat. Die Kommission kritisiert bestimmte
Ausnahmen und Formulierungen in der Gewerbeordnung, etwa im Paragrafen 34d Absatz 8 Nr. 2, in
dem bisher eine Befreiung von der Erlaubnispflicht als Versicherungsvermittler für Bausparkassen
für die Vermittlung von Versicherungen im Rahmen eines Kollektivertrags vorsieht. Die Regelung
soll ebenso aufgehoben werden wie die Ausnahmevorschrift nach Paragraf 34d Absatz 8 Nr. 3, die
eine Befreiung von der Erlaubnispflicht für die Vermittlung von Restschuldversicherungen als
Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder Erbringung einer Dienstleistung im Zusammenhang
mit Darlehens- und Leasingverträgen vorsieht. Für die Aufhebung der Ausnahmeregelungen ist
jeweils eine Übergangsfrist von einem Jahr ab Inkrafttreten des Gesetzes vorgesehen. Darüber
hinaus soll im Paragrafen 34d Absatz 5 Satz 1 ergänzt werden, dass in bestimmten Fällen bei
Beeinträchtigung der gewerberechtlichen Aufsicht im Zusammenhang mit einem Drittstaatsbezug
eines Versicherungsvermittlers die Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler versagt
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werden kann.

Migrationsverwaltung: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der
Digitalisierung in der Migrationsverwaltung
(Migrationsverwaltungsdigitalisierungsweiterentwicklungsgesetz, 20/4080(Dokument, öffnet ein
neues Fenster)) ist an den federführenden Innenausschuss überwiesen worden. Ziel ist es, die
Behörden zu entlasten und die Verwaltungsprozesse zu beschleunigen. Zentraler Bestandteil der
Regelungen ist laut Bundesregierung die Schaffung einer Möglichkeit zur Speicherung und
Weiterverwendung biometrischer Daten (Lichtbild, Fingerabdrücke und Unterschrift), die im
Rahmen der Beantragung eines elektronischen Aufenthaltstitels im Inland erhoben worden sind.
Daneben sind Regelungen enthalten, um allen im Visumverfahren beteiligten Behörden den Zugriff
auf die „für Visaerteilung maßgebenden antragsbegründenden Dokumente“ zu erleichtern, wie die
Bundesregierung in der Begründung weiter ausführt. Um einen funktionierenden
Informationskreislauf zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sowie
Ausländerbehörden auf der einen Seite und Trägern für Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz auf der anderen Seite zu gewährleisten, sind den Angaben zufolge
zudem Regelungen vorgesehen, durch die Umstand und Dauer einer Leistungseinschränkung oder
eines Leistungsausschlusses im Ausländerzentralregister (AZR) abgebildet werden. Ferner soll laut
Vorlage geregelt werden, dass die Informationsübermittlung der Staatsanwaltschaften und Gerichte
an die zuständigen Ausländerbehörden durch die Erfassung der relevanten Mitteilungen in
Strafsachen zentral im AZR wesentlich verbessert wird. Schließlich werde „neben der strukturierten
Erfassung von Angaben zur Identität ausländischer Personen die Möglichkeit geschaffen, amtliche
Identifikationsdokumente und sonstige nichtamtliche Dokumente, die zur eindeutigen Identifikation
der Person geeignet sind, als Volltextdokumente im AZR zu erfassen“.

Freundschaftsvertrag: Die Bundesregierung hat einen Entwurf für ein Vertragsgesetz zum
Abkommen zwischen Deutschland und Großbritannien über Freundschaft und bilaterale
Zusammenarbeit in den Bundestag eingebracht (21/3945(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). „Der
Vertrag bildet den Rahmen für die bilateralen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland“, erklärt die
Bundesregierung dazu. Er wurde am 17. Juli 2025 unterzeichnet und erfordert die Zustimmung des
Bundestages. Der Auswärtige Ausschuss übernimmt die Federführung.

Impfstoffe: Die AfD-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Korrektur der Covid-19-
Impfstoffpolitik und Moratorium für gegenwärtig zugelassenen mRNA-COVID-19-Impfstoffe“
(21/4283(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) eingebracht, der an den Ausschuss für Gesundheit
überwiesen wurde. Neubewertungen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), der Ständigen Impfkommission
(Stiko) und der deutschen Vertreter im Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)
sollten eingeholt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, heißt es in dem Antrag der
Fraktion. Bis zum Abschluss der Neubewertung sollten die Zulassungen sämtlicher mRNA-Impfstoffe
gegen Covid-19 zurückgezogen werden. Die beschleunigte Entwicklung, Zulassung und breite
Bereitstellung von Impfstoffen sei zentraler Bestandteil der Strategie in der Coronapolitik gewesen.
Es habe sich jedoch gezeigt, dass verkürzte Zulassungsprozesse das Vertrauen vieler Menschen
stark beschädigt hätten und deshalb die Nutzen-Risiko-Abwägung neu bewertet werden müsse,
heißt es zur Begründung des Antrags. Das Ziel sei, die Bevölkerung bestmöglich vor möglichen
Impfnebenwirkungen und Impfschäden zu schützen, Vertrauen in staatliches Handeln zu stärken
und sicherzustellen, dass alle Empfehlungen und regulatorischen Entscheidungen auf dem neuesten
Stand der Wissenschaft beruhen. Eine solche Neubewertung sei Ausdruck verantwortungsvoller und
vorsorgender Gesundheitspolitik.

Arzneimittel: Ebenfalls vorgelegt hat die AfD-Fraktion einen Antrag mit dem Titel „Innovative
Arzneimittel sofort verfügbar machen, nationale Zuständigkeit sichern und lernende Preisbildung
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weiterentwickeln“ (21/4284(Dokument, öffnet ein neues Fenster)), der im Gesundheitsausschuss
weiterberaten wird. Die schnelle Verfügbarkeit von Innovationen dürfe demnach nicht durch
regulatorische oder verhandlungstechnische Verzögerungen gefährdet werden, heißt es in dem
Antrag der Fraktion. Konkret fordern die Abgeordneten, gesetzlich festzulegen, dass neue
Arzneimittel mit der arzneimittelrechtlichen Zulassung unmittelbar erstattungsfähig sind und den
Patienten ohne Verzögerung zur Verfügung stehen. Die Bundesregierung solle außerdem die
heimische Arzneimittelproduktion stärken, um Lieferengpässe zu vermeiden und nationale
Unabhängigkeit zu sichern. Der Erstattungspreis für innovative Arzneimittel müsse rückwirkend ab
dem Tag des erstmaligen Inverkehrbringens gelten. Zudem sollte ein Verfahren geschaffen werden,
um die neue Evidenz aus der Versorgung zeitnah zu erfassen und systematisch in Preis- und
Nutzenbewertungen einzubeziehen. Modelle der dynamischen Preisbildung, wie etwa
erfolgsabhängige Vergütung, Preiskorridore oder andere lernende Preisansätze sollten rechtssicher
und praxistauglich ausgestaltet werden.

Abgesetzt: Energie: Ein von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Anzahl
staatlich subventioniert neu zu errichtender Gaskraftwerke durch den Wiedereinstieg in die
Kernenergie verringern“ wurde von der Tagesordnung des Bundestages wieder abgesetzt. Die
Vorlage sollte ursprünglich an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung
überwiesen werden.

Bürgerrat „Ernährung im Wandel“: Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem
Titel „Empfehlung des Bürgerrats ,Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und
staatlichen Aufgaben' zur Altersgrenze für Energydrinks umsetzen“ (21/4285(Dokument, öffnet ein
neues Fenster)) wurde zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat überwiesen. Die Fraktion fordert die Bundesregierung auf, der Empfehlung
des Bürgerrats, dem Wunsch der breiten Öffentlichkeit, den wissenschaftlichen Erkenntnissen und
dem Beschluss der Verbraucherschutzministerkonferenz folgend eine Altersgrenze für Energydrinks
und ähnliche Produkte, wie zum Beispiel Energy Booster, von mindestens 16 Jahren einzuführen.
Zudem fordern die Antragsteller die Bundesregierung auf, flankierende Maßnahmen zu ergreifen,
einschließlich einer zielgruppengerechten Aufklärungskampagne, die Kinder, Jugendliche und
Erziehungsberechtigte über die Risiken des Konsums von Energydrinks informiert. Es brauche
regulative Vorgaben zur Bewerbung von Energydrinks, um den Jugendschutz wirksam
sicherzustellen.
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